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,,DieVerlogenheit bestand darin zu sagen:

\Øir geben Griechenland K¡edit, weil wir
so europäisch solidarisch sind." So fasst

der Journalist Harald Schumann seine
Kritik an der Tioika-Politik zusammen.
In dieserAusgabe schauen wir uns die Si-
tuation im Süden Europas genauer an:
\Øir berichten über die in Griechenland
entstandene Solidarökonomie (S. 12)
und die dramatischen Folgen des drasti-
schen Sparkurses für das dortige Gesund-
heitssystem (S. 14) sowie fiir die dort
Schutz suchenden Migrantlnnen (S. 1 6).
Dass es Solidarität trotz ßGise gibt, zeigc
auch eine italienische Initiative (S. 1S).

\Øir hinterfragen die Sinnhaftigkeit der
Privatisierungen, die Griechenland auÊ
gezwungen werden (S. 28), gehen der
Frage nach, wohin die,,Hilßgelder" denn
nun eigentlich geflossen sind (S. 32), und
thematisieren die tiefen Einschnitte in die
Sozialpartnerschaft (S. 34).
In Spanien hat sich die Situation zwar

entspannt- allerdings auf Kosten derA¡-
beitnehmerlnnen imAllgemeinen (S. 20)

,und der Frauen im Besonderen (S. 36).
Frauen sind im Übrigen auch in anderen

Ländern von der IGise stärker betroffen
(S. 38), ebenfalls die Kinder (S. 40). Pa-

radox, aber wahr: In Spanien gibt es fast

täglich Delogierungen - bei gleichzeitig
leer stehenden \Øohnungen (5.22).
Die Kolumne,,Nicht zuletzt" stemmt eus

der Feder von Markus Marterbauer. lJn-
ter,,Frisch gebloggt" lesen Sie Interessan-

res aus unserem Blog blog.arbeit-wirt
schaft.at. Online finden Sie uns wie ge-

wohnt unter Ìvww.arbeit-wirtschaft.at
sowie auf wwwfacehook.c0m/arbeit.wirt
schaft und twitter.com/AundW. \Øir freuen

uns stets über lGitik und Anregungen
(aw@oegb.at) und wünschen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre.

Für døs Redaþtionshomitee
' Sonja Fercher

Der tluch der Troika Redaktion inten
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+Editorial ...,
Ressourcen und Ven¡valtung oder: Die ,,unsichtbare Verantwodung"
Von WiIheIm Bergthaler, Ferdinand Kerschner und Eva Schulev-Steindl

Schnell und aktuell

Sc hwe rp u n kt lJ rn weltve nt räg I i c h ke its p rÜf u n E
+ Die Behandlung von Anlagen zur Eisenbahnherstellung im Verwaltungsrecht. '

Der VwGH hat den UVP-Bescheid betreffend das Vorhaben ,,semmering-Basistunnel neu" mit der Begrün-

dung aufgehr-rben, tlass Anlagen, die allein der Hcrstcllung der Eisenbahn dienen, keine Eisenbahnanlagen

sind. Oei Beitrag untersuchi, ob und inwieweit dieses Erk zu einer Revision der Genehmigungspraxis

zwingt.
Von Ewald Wiederin

+ Über die sachliche Zuständigkeit im UVP-Rechtsschutz
Gem S 40 Abs 1 UVP-G entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Entscheidun-

gen nach diesem Bundesgesetz. Fraglich erscheint die Reichweite dieser Kompetenzzuweisung und insbe-

sondere, ob diese auch säumnis- bzw Maßnahmenbeschwerden mitumfasst.

Von Michael HöIlbacher

å Keine Bindungswirkung von uvP-Feststellungsbescheiden
EuGH 16. 4.2015, C-57O113, Karoline Gruber
Mit Anmerkung von WoLfgang Berger

D,^rl*,rr, n¡
L-)UNLI CTTIv

å ,,Offensichtlich missbräuchlich" im Sinne der Aarhus-Konvention . . . '

Eine Studie zur Auslegung gemischter Verträge. Das bewegliche System als Methode der Wahl?

Nach der Aarhus-Konventi,on kann der Ztgang zu Umweltinformationen beschränkt werden, wenn An-

träge auf Umweltinformationen ,,offensichtlich missbräuchlich" sind. Auffallend ist fÏspaar

in ãen verschiedenen Sprachfassungen nicht identisch ist und eine Auslegung auf uropä-

ischer und nationaler Rechtsebene eiforderlich macht. Die Methode des bewegliche icht es'

die Ergebnisse der Auslegung und der Rechtsvergleichung miteinander in Einklang zu bringen und klare

Fallgruppen zu bilden.
Von Felix Frommelt

Er:roparecht
Bearbeitet von Verena Mødner und lulia Kager

+ Biodiversität, Energie. , .

+ Einheitlicher Europäischer Eisenbahnraum

+ Gentechnisch verändefte Organismen . .
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Beørbeitet von Nicolas Raschauer und Stefanie Werinos

á Ausgangsstoffuerordnung, gewerbliches Betriebsanlagenrecht . .

+ Koordinierungsstelle betreffend Abfälle, Nachhaltigkeit biogener Stoffe iZm

MinSt-Begünstigungen

+ Schifffahrtsrecht, Weltraumrecht,, . .

Landesrecht
Bearbeitet yon Nicholas Raschauer und Stefanie Werinos

+ Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich

+ Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg . .

Ð Wien

RdU-Leitsalzkarlei
+ Rdu-lSK2015/15-24

Rechtsprechung
+ Nachbarrechtliche Einstandspflicht bei Hangrutschung infolge
risikoerhöhenden Verhaltens
oGH 21. 8. 2014, 3 0b 13U14d
Mit Anmerkung von Erilca Wagner und Claudia landl

Standards
+ lmpressum . .
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Umwelt und Technik
{ Wer A wie Aarhus sagt . , ,

Von Wilhelm Berthaler

Ð Miscellaneous vom EuGH
Von Chrístian Onz
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Von lohannes Stern
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+Editorial ....
Von lohannes Schrømm und Josef Aícher

ZVts-Aktu.¡ell

Vergaberecht
Bel.icht
+ BVergG-Novelle 2015 . .

Von Albert Oppel

ZVF-Leitsatzkartel
+ ZVB-ISK2015/55-60

Rechtsprechung
+ Aufschiebende Wirkung bei Revisionen gegen die Nichtigerklärung oder

Aufhebung eines Vertrags?
BVwG 30. 3. 201 5, Wl 23 2OO8288 - 1

ùlit Anmerkung und Praxistipp von Georg Gruber und Thomas Gruber

+ Die Ausschreibung einer Altlastensanierung auf dem Prüfstand, Teil I

BVwG 26.3.2015, W187 2017416-2
lvtit Anmerkung r.md Praxistipp von Georg Gruber und Thomas Gruber

+ Abweisung, abseits fehlender Antragslegitimation
BVwG 23. 3. 201 5, W134 21OO49 -2
ltlit Anmerkung ron Reinhard Grusböclt

+ Ob eine Abweichung vom Ausschreibungstext nach oben oder nach unten

erfolgt, macht keinen Unterschied . . .

LVwG Wien 1 2. 2. 201 5, V GW -1 231 07 U3432012O1 4

Mit Anmerkung und Praxistipp von Albert OppeL

+ Die vertiefte Angebotsprüfung kann im Nachprufungsverfahren
nicht nachgeholt werden
LVwG Oberösterreich g.10.2O14, LVwG-840037 i2tHWllï, LVwG-840039/30/HW|H, LVwG-840041/

1 4lHW / lH, LVwG-84004A1 U HW llH
ùtit Anmerlcung unà Praxistipp von Albert Oppel

+ Vergabevorhaben bei wiederkehrenden Leistungen
VwGH 27. 10. 2O1 4, 201 4/0410022
lvlit Annterktmg von lvlcttthias Ohler

+ lst wirklich jeder Wettbewerbsverstoß schon ein Ausschlussgrund?
EuGH 18. 12.2014, C-470/1g, Generali-Providencia Biztosító Zrt gegen Közbeszerzési Hatóság und

Közb esze rzés i Dö ntö b i zottság
N[ii Anmerlcung von Thomtts Hamerl

+ Direktvergabe dringender Krankentransportdienstleistungen im

Unterschwellenbereich an Freiwilligenorganisationen zulässig
EuGH 1 1 . 12. 2014, C-1 1 3/1 3, Azienda sanitaria ua
lv[it A.nrLetlcung ttnd Praxistipp von Bernt Elsner und ù[nrlene Wímmer
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-r Gebührenregelungen im NachprÜfungsverfahren vor dem

verfassungsrechtlich unbedenklich . .

vfGH 28. 11. 201 4, Ê 577 1201 4

Nlit Anmerlct'tng von Sigmunà Rosenkranz

Bauvertragsrecht
tseitrag
å Leistungsänderungsrecht des Auftraggebers
Ausgewählte Themen zur ÖNORtvl B 2110

Unter fiktiven Bedingungen ließen sich fiktive Bauvorhaben vollständig konstruktiv planen. Eine ausfüh-

rungsbegleitende Planung und ein Leistungsänderungsrecht des AG wären unter solchen Voraussetzungen

nicht erforderlich. In der Baupraxis hat man es jedoch mit realen Beclingungen und realert Bauvolhabcn zu

tun, eine ausführungsbegleitende Planung ist oft erforderlich und der AG braucht in bestimmten Grenzen

das Recht, notwendige Leistungsänderungen anzuordnen. Diese Leistungsänderungen haben grundsàtzlich
Auswirkungen auf den Preis.

Von Albert OPPeI

RechtsprechunE
+ Ansprüche sind auf die richtigen Grundlagen zu stützen
oGH 18. 12. 2014, 3 0b 178/14v
Mit Anmerkung und Praxistipp von Albert Oppel

h/ usterserie
+ Niederschrift uber die Übernahme .

Von Johannes Bousek
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[M¡tarbeiterlnnen dieses Hetts]
Mag. Johannes Souse& Fechtsanwalt bei Lattenmayer, Luks, Enzinger Rechtsan-
wälte

htsanwälte GmbH

ät Wien

htsanwälte GmbH

chaft
Fìechtsanwälte

chls Wien
Schramm Öhler Fechtsanwälte
des LandesveMaltungsgerichts Tirol
eich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte

Freshfieids Bruckhaus Deringer
g Baunormung, Referent für Vergabewesen
t, Leldor an der FH Technikum Kärnten, Sach-

Dr Hans Gö//es, Sachverständiger für Vergâbe- und Verdingungswesen,

^utor 
zahlreicher Publikationen in den Bereichen Bauvertrag und Vergabe

Mag Re¡nhard Grasböck, Fìichter des BundesveMaltungsgãrichts 
-

D,oz. Dt. Br¡gitte Gulknech¿ lnstitut für Staats- und Vemãli-ungsrecht der
Universität Wien

Univ.-Prof. DlDr Andreas Krop,& ProfessorfÜr Bauwirtschaft und Baumanagement
an der TU Wien, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwirtschaftlichen Beratung
GmbH m¡t Sitz in Perchtoldsdod bei Wien, Sachverständiger
Dt Rudolf Lessiak, Rechtsanwalt und Seniorpadner einer Kanzlei mit SchwerpunK
im Vergaberecht
ù. Matthias Öhlø Rechtsanwalt und Partner bei Schramm Ohler Rechlsanwälte
Mag Franz Pachner, fachkund¡gêr Laienrichter beim BVWG, BMWFW ¡R

IBundesländerkorrespondentlnnen]
Mag Ottolmre Pathy, Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Dr. Robeft Berger, Amt der Salzburger Landesregierung
Dr. Doris Haftenberget Un¡versität Klagenfud
Mag. Beatrix Lehnet Richterin des Bundesverualtungsgerichts (Außenstelle Graz)

Dr. Albeft Oppel, Richter des VeMallungsgerichtes Wien
Mag. Christian Fuzicka Stadt Wien, MA 63
Dt. Sigmund Rosenkran¿ Senatsvorsitzender des Landesverwaltungsgerichts Ïrol
Mag Flor¡an Sch¡ffkorn, Amt der Oberösteneichischen Landesregierung
Mag, Maniã Sch/oss ar-Sch¡retz, Landesverwaltungsgericht Steiermark
Mag Karin Schnabl Landesverwaltungsgericht Steiermark
Dt Volker Wurd¡nge4 Landesverwaltungsgericht Tirol

Die veröffentlichten Beiträge geben d¡e persönliche lvleinung derldes jewe¡ligen Au-
torin/Aulors wieder, welche sich nicht unbedingt mit der Meinung der Behörde, der
dielder jeweilige Autorin/Autor angehört, decken muss.
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+Editorial ...
Von Walter Leiss

57

60
WinCknaft
+ Windkraft in der Raumordnung der Bundesländer
Windkraftanlagen sind nicht unumstritten. Man sieht sie man hört sie. Infraschall wird emittiert' Wind-

räder werfen flackernde Schatten. Mit der österreichweit steigenden Anzahl an Windkraftanlagen wächst

auch das Bedürfnis, genau(er) zu regeln, wo sie errichtet werdãn dürfen und welche Bereiche windkraftfrei

bleiben sollen. Der Beitrag ìkizziett íb.ørth.he Raumplanungsinstrumente zu diesem Thema und geht den

Fragen nach, in welchen îVidmu.rgskutegorien es zuläisig ist,iMindrader zu errichten bzw in welchen Ver-

fahren dies relevant ist.

Von Martinø SchIagI

Steuel.-Radar"

tffentllches Recht
-t Effekte einer Gemeindefusion - ein Erlahrungsbericht aus Trofaiach ' '

Im vorfeld der strukturreform in der steiermark wurde viel tiber die vor- und Nachteile einer Gemeirlde.-

fusion diskutiert. Im Hinblick auf einê ökonomische Betrachtungsweise spitzt(e) es sich auf die Frage zu, ob

die dabei entstehenden potenziellen Synergien eher über- oder unterschätzt werden bzw ob denn überhaupt

Synergien entstünden.
V o n Mi ch øeI W alch sh ofer

67

69
Judikatur
+ Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubiger. . ' ' '

Ein schachtkopfbauwerk ist kein Gebäude, dessen Errichtung die vorschreibung eines Erschließungsbei-

trags erlauben wúrde (VfGH ll. 12. 2014, B 11612012)'

Bei der Vorschreibung "ir", Ergänzungsab gabe zur Wasseranschlussabgabe ist ein Pflegeheim einem

Wohngebäude gleichzrihalten (VwGH 2l' lO' 201'4, 2012 I L7 I 027 6)'

Das VGSG bietet keine c.""àr"g" für.die Erhebung der'vergnügungssteuer auf Apparate' denen ihrer

Funktion nach kein unterhaltung"swert innewohnt (vwGH 17.9.2014,20I31I710593)'

Die Länder (Gemeinden) sind nicht gehindert, auf (ìandesrechtlich) verbotene Ausspielungen mit Glücks-

spielautomaten Vergnüjungssteuer zlu erheben (VwGH 17.I1.20L4,201211710591)'

Von Stefan Leo Frank

Strafnecht
Ð Tatort Gemeindeamt ll
Bürgermeister und Kommunalpolitiker als Verbrecher?

untreue ist ein Straftatbestand, der, je nach Qualifikation, als vergehen oder verbrechen mit signifikanter'

bei hohem Schaden ,ogu, ;li táng;tihrig"r, Freiheitsstrafe bedroht ist. Nicht nur Manager und Organe der in

den aktuellen Medienbericht.n Èálporti"rten Rechtsträger, sondern insbesondere auch Bürgermeister' an-

dere Kommunalpolitiker und Gemeindebedienstete siíd dorch zunehmende Strafuerfolgung potentiell

strafrechtlich gefáhrdet'
Von Dieter Neger

73

mit
Beispiel

mit
Beispiel

76

58

Å



.F
_ _-"Lfo

+ Solidarische Finanzierung und Erhaltung von Schutzmaßnahmen
Wassergenossenschaften als,,Risiko-Governance-Modell" des Wildbach- und Lawinenschutzes

Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren stellen österreichische Gemeinden vor große wirtschaftliche und

organisatorische Herausforderungen. Die Wassergenossenschaft (WGen) nach SS 73 ff WRG bietet eine al-

ternative Form der solidarischen Finanzierung und Erhaltung von Schutzmaßnahmen der Wildbach- und

Lawinenverbauung (WLV) unter Beteiligung der Schutzbegünstigten. Der Beitrag behandelt die Funktionen

und Regelungsmechanismen der,,Wildbachgenossenschaften" und stellt diese als etabliertes Modell der Ri-

siko Governance dar.

Von Florian Rudolf-Miklau,,Karin Rainer-Wenger und Franz Anker

Ð Open Data-Strateg¡en für österreichische Gemeinden. . . .

Open Data ist eín Phänomen des Informationszeitalters und steht für Transparenz und Partizipation durch
das Offenlegen von digitalen Daten gegenüber der Öffentlichkeit durch Staat und Verwaltung. Der Beitrag

gibt einen Einblick, wie die Gemeinden die Vorteile von Open Data nutzen können.

Von Elisabeth HödI und Tanja Rohrer

+ Kontrolle von Public Private Partnerships . . . .

Public Private Partnerships (PPP) bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten zur Stei-

gerung der Efftzienzkommunaler Aufgabenerledigung. Unabhängig von der konkreten Ãusgestaltungsform
der PPP sind aber in jedem Fall umfassende kontinuierliche Kontrollmechanismen sowohl in finanzieller
Hinsicht als auch im Hinblick auf eine erfolgreiche Steuerung der PPP sowie eine entsprechende Aufgaben-
erftillung notwendig. Der Beitrag greift diese Problematik auf und beleuchtet die in diesem Zusammenhang
wesentlichen Kontrollinstrumente. Die landesrechtlichen Bestimmungen werden dabei am Beispiel der
Steiermark erläutert.
Von Marie Christine Lumper
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Von ,,Amtsnachschau"
bis,,ZtJstellverfügung "

2014 212 Seiten.

Ceb. EUR 24,-
ISBN 97 8-3 -2 1 4-008 0 9-3

Kolumnen aus der Österreichischen Juristen-Zeitung

Von .Amtsnachschau' bis ,,Zustellverfügung" - Juristendeutsch r'st seit langem in Verruf geraten: un-
verständlich, nicht zeitgemäß, papierenes Amtsdeutsch, das rnehr ve¡schleiert, als es erklärt.

Woran liegt das? Gibt es Wegê, auf denen Juristen sich besser vemtándlich machen können?
Was ist von so mancher Kurialfloskel zu halten?
Aufbauend auf díe beliebte gleíchnamige Rubrik der Öste¡reichischen Juristen-Zeitung hat die Redakti-
on alte und neue Kolumnen in diesen handlichen Buch (das Gegenteil eines Handbuchs also) zusam-
mengetragen. Möge 

"Sprache und Recht" bei der Austreibung sprachliche¡ Unarten behilflich sein!
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